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RS OGH 1997/11/11 10Bl11/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1997

Norm

StGB §6

StGB §88

Rechtssatz

Wer an einem arbeitsteiligen Zusammenwirken nur untergeordnet und ausschließlich im Interesse des Verletzten, der

Vorgesetzter und für den das Risiko überschaubar ist, tätig wird, haftet nicht für dessen Verletzung. Er wirkt lediglich an

einer fremden Selbstgefährdung mit.
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